
— aus Art. 43 EG, soweit diese Bestimmungen auf das in Art. 2 
Abs. 1 Buchst. c vorgesehene Sonderrecht angewandt werden, 

verstoßen. 

2. Die Italienische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 247 vom 20.10.2007. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 26. März 
2009 (Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts 
Hamburg — Deutschland) — Turgay Semen/Deutsche 

Tamoil GmbH 

(Rechtssache C-348/07) ( 1 ) 

(Richtlinie 86/653/EWG — Art. 17 — Selbständige Handels
vertreter — Beendigung des Vertragsverhältnisses — Aus

gleichsanspruch — Bestimmung der Höhe des Ausgleichs) 

(2009/C 113/14) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Landgericht Hamburg 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Turgay Semen 

Beklagte: Deutsche Tamoil GmbH 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Landgericht Hamburg — Aus
legung von Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 86/653/EWG 
des Rates vom 18. Dezember 1986 zur Koordinierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die selbständi
gen Handelsvertreter (ABl. L 382, S. 17) — Anspruch des Han
delsvertreters auf einen Ausgleich nach Beendigung des Ver
tragsverhältnisses — Festsetzung des betreffenden Ausgleichsbe
trags für den Fall, dass die Vorteile, die der Unternehmer aus 
den Geschäften mit den durch den Handelsvertreter geworbenen 
Kunden zieht, die Provisionen, die dem Handelsvertreter entge
hen, übersteigen 

Tenor 

1. Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 86/653/EWG des Rates 
vom 18. Dezember 1986 zur Koordinierung der Rechtsvorschrif
ten der Mitgliedstaaten betreffend die selbständigen Handelsver
treter ist dahin auszulegen, dass er nicht erlaubt, dass der Aus
gleichsanspruch des Handelsvertreters von vornherein durch seine 
Provisionsverluste infolge der Beendigung des Vertragsverhältnisses 
begrenzt wird, auch wenn die dem Unternehmer verbleibenden 
Vorteile höher zu bewerten sind. 

2. Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie ist dahin auszulegen, 
dass, falls der Unternehmer einem Konzern angehört, die den 
Konzerngesellschaften zufließenden Vorteile grundsätzlich nicht 
zu den Vorteilen des Unternehmers gehören und damit bei der 
Berechnung des Ausgleichsanspruchs des Handelsvertreters nicht 
notwendig zu berücksichtigen sind. 

( 1 ) ABl. C 235 vom 6.10.2007. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 12. März 
2009 — Kommission der Europäischen Gemein- 

schaften/Portugiesische Republik 

(Rechtssache C-458/07) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Telekommunika
tion — Richtlinie 2002/22/EG — Universaldienst — Ver
pflichtung, den Endnutzern ein umfassendes Teilnehmerver
zeichnis und einen umfassenden Telefonauskunftsdienst zur 

Verfügung zu stellen) 

(2009/C 113/15) 

Verfahrenssprache: Portugiesisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: G. Braun und P. Guerra e Andrade) 

Beklagte: Portugiesische Republik (Prozessbevollmächtigte: L. 
Inez Fernandez und L. Morais, advogado) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen Art. 5 
Abs. 1 und 2 und Art. 25 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 
2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei 
elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten (Univer
saldienstrichtlinie) (ABl. L 108, S. 51) — Nichtaufnahme be
stimmter Teilnehmer in das Verzeichnis des Universaldienstes 

Tenor 

1. Die Portugiesische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtun
gen aus der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und 
Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und 
-diensten verstoßen, dass sie in der Praxis nicht sichergestellt 
hat, dass in Einklang mit Art. 5 Abs. 1 und 2 und Art. 25 
Abs. 1 und 3 dieser Richtlinie allen Endnutzern mindestens ein 
umfassendes Teilnehmerverzeichnis und mindestens ein umfassen
der Telefonauskunftsdienst zur Verfügung stehen. 

2. Die Portugiesische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 297 vom 8.12.2007.
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